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Teilnahmebedingungen an Lehrgängen  
 

Anmeldung  

Anmeldungen sind nur über das  Internet Service Center (ISC) unter Angabe des entsprechenden 
Anmeldecode möglich. 
  

Die folgenden Angaben sind pro Teilnehmer/-innen erforderlich: Lehrgangscode/-bezeichnung, Name, 
Vorname, Adresse, E-Mailadresse, Geburtsdatum und meldende DLRG-Gliederung.  
 

Unvollständig ausgefüllte und nicht leserliche Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.  
 

Lehrgangskosten werden grundsätzlich dem Konto der meldenden Gliederung belastet, sofern ein 
gültiges SEPA-Lastschriftmandat (Vorhandene Vereinbarung) von dieser vorliegt. Bei nicht vorliegen 
eines gültigen SEPA-Lastschriftmandates ist eine Teilnahme am Lehrgang nicht möglich, es sei denn 
die Lehrgangskosten sind zwei Wochen vor Lehrgangsbeginn auf das entsprechende Bezirkskonto 
eingegangen. Entsprechendes ist bei der ISC-Anmeldung anzugeben. 
 

Mit der Anmeldung erkennt die entsendende Gliederung und der/die Teilnehmer/-innen diese 
Teilnahmebedingungen an.  
 

Telefonische, sowie mündliche Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.  
 

Entrichtung der Lehrgangskosten  
 

Die Lehrgangskosten werden vor Lehrgangsbeginn entsprechen ISC Anmeldung abgebucht bzw. ist 
auf das entsprechende Bezirkskonto zu entrichten.   
 

Teilnahmevoraussetzungen   
 

Die Teilnahme an Lehrgängen ist mit Zulassungsvoraussetzungen verbunden. Diese werden u. a. 
durch die Prüfungsordnungen der DLRG und der Rahmenrichtlinien des DOSB geregelt.  
Für die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen ist der/ die Teilnehmer/-innen verantwortlich.  
 

Die geforderten Nachweise (siehe jeweilige Lehrgangsausschreibung) sind in Kopie (nur Größe A4) 
zwei Wochen vor Lehrgangsbeginn per E-Mail an  seminar@bez-siegen-wittgenstein.dlrg.de in der 
Dateiform: PDF zu senden und können nicht nachgereicht werden! Unvollständige Anmeldungen 
werden nicht berücksichtigt und teilweise eingereichte Unterlagen werden nicht aufbewahrt und auch 
nicht durch die Geschäftsstelle zurück geschickt!  
 

Die Original- Nachweise sind zum Lehrgangsbeginn dem Lehrgangsleiter durch den/die Teilnehmer/-
innen vorzulegen.  
 

Die Lehrgangsleitung ist angewiesen, nicht angemeldete Teilnehmer/-innen und Teilnehmer/-innen mit 
fehlenden oder ungültigen Unterlagen auch unmittelbar zu Beginn des Lehrgangs aus versicherungs-
rechtlichen Gründen vom Lehrgang aus zu schließen.  
 

Eine Erstattung von Kosten/Gebühren und weiterer Auslagen ist in jedem Fall ausgeschlossen.  
 

Vergabe der Lehrgangsplätze 

Grundsätzlich werden die zur Verfügung stehenden Plätze in der Reihenfolge der Anmeldung im ISC 

vergeben.  
Wenn nicht anders in der Ausschreibung geregelt, werden je Gliederung die ersten zwei gemeldeten 
Teilnehmer/-innen berücksichtigt. Darüber hinaus wird der Lehrgang durch Teilnehmer/-innen nach 
Reihenfolge der Anmeldungen, (je Gliederung ein/-e Teilnehmer/-in) aufgestockt. Anmeldungen nach 
Anmeldeschluss können nicht mehr berücksichtigt werden!  
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Die überzähligen Teilnehmer/-innen werden auf eine Warteliste übernommen. Eine Teilnahme kann 
jedoch nur nach Freiwerden eines Lehrgangsplatzes erfolgen. Bei gleichzeitiger Anmeldung mehrerer 

Teilnehmer/-innen durch eine Gliederung finden die Teilnehmer/-innen in der angegebenen 
Reihenfolge der meldenden Gliederung Berücksichtigung. Sollte diese nicht vorliegen behält sich die 
Geschäftsstelle eine entsprechende Aufnahme vor.  

Einladung 

Etwa zwei Wochen vor Lehrgangsbeginn erhalten die Teilnehmer/-innen, sowie die meldende  
Gliederung per E-Mail die Einladung mit den Lehrgangsunterlagen, Programm (soweit vorhanden). 

Teilnehmer/-innenzahl  

Zur Durchführung des Lehrgangs ist in der Regel eine Mindestteilnehmer/-innenzahl erforderlich. 

Diese wird mit der Ausschreibung des Lehrgangs bekannt gegeben. Wird diese nicht erreicht, 
behalten wir uns vor, den Lehrgang abzusagen. Die Lehrgangskosten werden in diesem Fall voll 
erstattet bzw. nicht abgebucht. Ebenso wird mit der Ausschreibung des Lehrgangs eine 
Maximalteilnehmer/-innenzahl bekannt gegeben. Vorgehensweise bei Überschreitung dieser 
Maximalteilnehmer/-innenzahl siehe Abschnitt „Vergabe der Lehrgangsplätze“.  

Lehrgangsdauer  

Die Lehrgangsdauer ist aus den Lehrgangsausschreibungsunterlagen zu entnehmen. Änderungen 
werden mit der Einladung bzw. kurzfristig per E-Mail an die Teilnehmer/-innen und die meldende 
Gliederung bekannt gegeben.  
Teilnehmer/-innen haben die in der Ausschreibung bzw. vom Lehrgangsleiter angesetzten Zeiten/ 
Unterrichtseinheiten (UE) zum Erlangen einer ATN-Urkunde im vollen Umfang zu erbringen. 

Ausnahmen bzw. Ersatzleistungen kann nur der Lehrgangsleiter entscheiden.  
 

Lehrgangsbescheinigung / ATN- Urkunde  

Jeder Teilnehmer/-innen erhält für die Teilnahme/ bestandene Prüfung eine vom Lehrgangsleiter 

unterschriebene ATN- Urkunde mit entsprechender Lehrgangsnummer und Siegel. Nicht 
ordnungsgemäß gemeldete, sowie Teilnehmer/-innen mit unvollständigen Unterlagen erhalten weder 
eine Teilnahmebescheinigung noch eine ATN- Urkunde.  

Abmeldung / Regress  

Abmeldungen sind über das Internet Service Center (ISC) möglich. 

Für Abmeldungen, die vor dem Ablauf des Anmeldeschlusses eingehen (es zählt der Eingang  
der Abmeldung im ISC), werden keine Lehrgangsgebühren erhoben. Bei später eingehenden 
Abmeldungen oder bei Nichtteilnahme ohne Abmeldung wird der volle Teilnehmer/-innenbeitrag 

eingezogen. Bei Vorlage eines ärztlichen Attests erfolgt eine Rückerstattung des Teilnehmer/-
innenbeitrages abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,- Euro. Bei rechtzeitiger (zwei 
Tage vor Lehrgangsbeginn) schriftlicher Meldung eines Ersatz-Teilnehmer/-in, der alle erforderlichen 
Voraussetzungen nachweislich erfüllt, werden diese Kosten nicht erhoben.  
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Datenschutz bei unseren Veranstaltungen 

Für die Durchführung der Veranstaltung sind wir auf Ihre Daten angewiesen. Im Folgenden erhalten 
Sie Informationen über die Verwendung ihrer Daten durch uns. 
 

Die Datenverarbeitung erfolgt durch DLRG Bezirk Siegen-Wittgenstein e.V., Am Stoß 6 57234 
Wilnsdorf vertreten durch Ralf Reinecke, Winfried Herbig, Norbert Bielich. 
 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Planung, 
Durchführung und Abrechnung der ausgeschriebenen Veranstaltung. Alle angegeben 
personenbezogenen Daten werden hierfür zur Erfüllung des durch die Anmeldung entstehenden 
Vertragsverhältnisses zwischen Ihnen und uns benötigt. Eine Anmeldung und Teilnahme an den 

Veranstaltungen kann ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht erfolgen. 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b. der Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzgrund-
Verordnung (DS-GVO)). 
 

Wir geben Ihre Daten grundsätzlich nicht an Dritte im Sinne von Art. 4 Nr. 10 DS-GVO weiter. Bei 
manchen Veranstaltungen können Sie angeben, ob wir Daten zur Bildung von Fahrgemeinschaften 
weitergeben dürfen. In diesem Fall geben wir Ihren Namen, die Anschrift, E-Mail-Adresse und 
angegebene Telefonnummern an die anderen Teilnehmer/-innen heraus. 
 

Bei Lehrgängen und damit zusammenhängenden Prüfungen kann es vorkommen, dass andere 
Gliederungsebenen der DLRG, bei Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildungen sowie ähnlichen Lehrgängen 
und bei Ausbilderaus- und -fortbildung im Bereich Medizin insbesondere Unfallversicherungsträger 
oder bei Führerscheinen und Sprechfunkzeugnissen andere Stellen mitwirken und zur 
Aufgabenerfüllung Daten bekommen. 
 

Bei Veranstaltungen mit Übernachtung werden Ihre Daten erforderlichenfalls dem Betreiber der 
Unterkunft zur Verfügung gestellt. 
 

Teilweise müssen wir Ihre Daten auch zu Abrechnungszwecken an andere Stellen (z.B. Gemeinde 
oder Sportbund) weitergeben. Für diesen Fall werden während der Veranstaltung erforderlichenfalls 

noch Teilnehmer/-innen-Listen ausgefüllt. 

Die Daten von Nicht-Mitgliedern werden spätestens mit Ablauf des zehnten des auf die Erhebung 
folgenden Jahres gelöscht und ggf. erstellte Ausdrucke vernichtet. Die Daten von Mitgliedern werden 
über diesen Zeitraum hinaus gespeichert, wenn Sie den Erwerb einer Qualifikation nachweisen. 
 

Sie haben ein Recht auf Auskunft über Sie betreffende Daten, die durch uns verarbeitet werden (Art. 
15 DS-GVO). Sofern Daten unrichtig sind, haben Sie einen Anspruch auf Berichtigung dieser Daten 
(Art. 16 DS-GVO). Außerdem haben Sie gemäß Art. 17 DS-GVO das Recht eine Löschung ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Sollte diese Löschung auf Grund gesetzlicher Pflichten, z.B. 

von Aufbewahrungspflichten, nicht möglich sein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten von der 
Verarbeitung einschränken (Art. 18 DS-GVO). 
 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur Verarbeitung ihrer Daten. Zudem haben Sie die Möglichkeit, 
sich bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an der Veranstaltung 
erforderlich. Eine Teilnahme ohne die Bereitstellung der Daten ist nicht möglich. 
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Digitale Dokumentationen (Fotos, Videos usw.) 

Mit der Anerkennung dieser Teilnahmebedingungen erklären Sie sich mit der Anmeldung (jederzeit 
widerrufbar) damit einverstanden, dass bei Lehrgängen digitale Dokumentationen (Fotos, Videos 
usw.) angefertigt werden können, die eventuell auch Sie zeigen. Diese Dokumentationen dürfen von 
der DLRG Bezirk Siegerland- Wittgenstein in Präsentationen, im Internet und in Printmedien 

veröffentlicht werden. Sie stimmen auch der Weitergabe der Fotos an Dritte zu, soweit diese 
Weitergabe der Förderung der satzungsgemäßen Aufgaben der DLRG dient. Dies gilt insbesondere 
für die Weitergabe an Journalisten und Redaktionen. Eine kommerzielle Verwendung Dritter –etwa 
durch Fotodatenbanken- ist von dieser Zustimmung unberührt und bedarf der Zustimmung im 
Einzelfall. Dazu dürfen die Fotos an zentraler Stelle elektronisch gespeichert werden. 
 

Sollten sie mit dem Absatz „Digitale Dokumentationen (Fotos, Videos usw.)“ nicht einverstanden sein, 

müssen sie dies 2 Tage vor Lehrgangsbeginn schriftlich per E-Mail an seminar@bez-siegen-
wittgenstein.dlrg.de bekannt geben. 
 

Fotofreigabe 
 

Wir weisen alle Teilnehmer darauf hin, dass während der Lehrgänge von Ihnen Foto- und Filmauf-
nahmen angefertigt werden können. Diese Aufnahmen dienen der Darstellung der Lehrgänge in den 
Medien. Ihre Veröffentlichung bedarf daher im Regelfall keiner zusätzlichen Einwilligung der 
fotografierten Personen. Die Fotografen tragen darüber hinaus dafür Sorge, dass die Persönlichkeits-
rechte der fotografierten Person gewahrt bleiben. Weder von dem Fotografen noch von den auf dem 
Foto dargestellten Personen können Honoraransprüche oder Ansprüche auf Namensnennung bei der 
Veröffentlichung erhoben werden. Die DLRG behält sich vor, während der Lehrgänge angefertigte 
Bilder und Filmaufnahmen für verbandsinterne Zwecke weiter zu verwenden. Für 
darüberhinausgehende Anwendungen, insbesondere kommerzieller Art, wird die DLRG sich im 
Einzelfall mit der jeweils fotografierten Person in Verbindung setzen, sofern dies im Rahmen der §22 
und § 23 Kunst-UrhG notwendig ist. Datenschutzhinweise nach Art. 13 DSG 
 

Rechtliches/Regularien 
 

Die Kenntnisname der Teilnahmebedingungen, sowie der Datenschutzerklärung ist bei der 
Anmeldung im ISC durch ankreuzen zu bestätigen. 
 

Beratung und Information  
 

Bei Rückfragen  wenden Sie sich bitte schriftlich per E-Mail an: 
 
DLRG Bezirk Siegen-Wittgenstein e.V. 
Am Stoß 6  

57234 Wilnsdorf  
 
E-Mail: seminar@bez-siegen-wittgenstein.dlrg.de 
 

Gültigkeit diese Bedingungen  
 

Diese Teilnahmebedingungen treten mit dem 01.01.2020 in Kraft. 


